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Die Körperschaft ist nach $ 5 Abs. I Nr. 9 KSIG von der Körperschaftsteuer
und nach S 3 Nr. 5 GewStG von der Gewerbesteuer befreit, weil sie
ausschließlich und unmittelbar
lteuÄiSäsünstigten geneinnützisen Zwecken in Sinne der SS 51 ff A0 dient.
Die Rechtsbehelfsbelehruns bezieht sich nur auf die vorstehende(n)
Feststellung(en) .

Hinweise
A. Hinneise zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen

Die Körperschaft fördert folgende gemeinnützige Zwecke:
- Förderung der Volks- und Berufsbilduns sowie der Studentenhilfe
Die Satzunsszwecke entsprechen I 52 Abs.Z Satz I Nr. 7 A0.

- Behandlung der Spenden

Die Körperschaft ist berechtigt, fün Spenden, die ihr zur Verwenduns
für die oben genannten Zwecke zugewendet werden, Zuwendungs-
bestätisunsen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (5 50 Abs. I ESTDV)
auszustel 1en.

- Behandlung der llitgliedsbeiträge
Die Körperschaft ist berechtigtr für l'litgliedsbeiträge Zuqrendulgqbq;
stätisunsen nach amtlich vorseschriebenern Vordruck (S 50 Abs. I ESTDV) aus-
zustel len.

B. Hinweis zun Kapitalentnagsteuerabzug
-Bei Kapitalerträsen, die bis zum 51.12.2015 zufließen' reicht für die
Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug nach S 4fa Absatz /l und ? ESIG
die Vorlage dieses Bescheids oder die überlassung einer amtlich
beglaubigten Kopie dieses Bescheids aus. Für die Erstattuns yon Kapital-
ertragsteuer aufgrund von Sammelanträgen durch das Bundeszentralant
für Steuern ist eine NV-Bescheinigung erforderlich.

G. AnnerkunEen

-Mit den vorstehenden Hinweisen wird einer Entscheidung über die
Steuerbefreiung der Körperschaft für Jahre, die dem im Freistellungs-
bescheid bezeiöhneten Veranlagungszeitraun folgen' nicht vorgegriffen.

-Die Hinweise zu A. sollen Sie über die Rechtsauffassung des Finanzamts
unterrichten. Sie sind nicht Bestandteil des
Freistellungsbescheides und auch kein sonstiger Verwaltungsakt
im Sinne des I llE A0, so dass 9e9en sie ein Rechtsbehelf nicht
segeben ist. üben die Abziehbarkeit der Zuwendunsen entscheidet das
für den Zuwendenden zuständige Finanzamt im Rahnen des Veranlagungs-
verfahrens (vsl. Urteil des Bundesfinanzhofes vom 11. Septenbet' L955,
BStDI 1956 rrr S. 509 ) .
Die Vorschriften der Sammlungsgesetze der Länder bleiben von der
Anerkennung als steuerbegünstigte Körperscha'ft unberührt.

Fortsetzung siehe Seite 2

Konten des Finanzamts:
BBK Hannover
BLZ 25000000 Kto 25701511

Spk Celle
BLZ 25750001 Kto 59
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-Bitte beachten Sie' dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen
auch von der tatsächlichen Geschäftsführung abhänst, die der Nachprüfung
durch das Finanzamt - ggf. im Rahrnen einer Außenprüfung - unterliegt.
Die tatsächliche Geschäftsführung nuss auf die ausschließIiche und
unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke serichtet sein und
die Destimnungen der Satzung beachten.
Auch für die Zukunft muss dies durch ordnungsgemäße Aufzeichnung der
Einnahnen und Ausgaben nachgewiesen werden (5 65 A0).

-l.ler vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungs-
bestätigung ausstellt oder wer veranlasst' dass Zuwendungen nicht zu
den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken
verwendet werden' haftet für die Steuer' die dem Fiskus durch einen etwa-
igen Abzug der Zuwendung bein Zuwendenden entgeht. Dabei wird die entgan-
gene Einkomnensteuer oder Körperschaftsteuer pauschal mit 50 Z, die ent-
gangene Gewerbesteuer pauschal mit L5 I der Spende angesetzt.($ IOb Abs. 4 EStG, S 9 Abs. 3 KStG, $ 9 Nr. 5 GewStG).

-In der Zuwendqngsbestätisung ist auch das Datum des Ietzten Körper-
schaftsteuerbescheids oder Freistellungsbescheids anzugeben. Das Finanzamt
des Zuwendenden geht von der Unrichtigkeit der Zuwendungsbestätigung
äusr werrrr das angegebene Datun des Bescheids Iänger als 5 Jahre seit
dem Tag der Ausstellung der Zuwendungsbestätisung zurückliegt.

Er. läuterungen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Eine genaue Aufstelluns der Einnahnen und Aussaben bitte ich kurzfristig
nachzureichen.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Reshtsbehe I f sbe I ehrun g

fJieser Bescheid kann mit dem Einspruch angefoch-
ten werdsn,
E in f; inspruch ist jedoch aus6peschlossGln r sor.rei t
clieser BescheirJ einen Veryatr tr,ingsakt ändert oder
ersetztr gegen den ein eulässiger Einspruch oder
{nach einesn zulässigen Einspruch} eine zulässige
Klagrer Revision oder Nichtzulassungsbeschmde
anhängig ist. In diesem Fatr I wird der neue Ver-
waltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfah-
r€ns.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten fi-

nanzamt schriftlich eineureichen oder zur Nie-
de rsch r i f t zu e rk 1ä r(E)r1 .
Die Frist für die Einlegnrng eines Rechtsbehelfs
beträgt einen Honat. Sie beginnt mit Ablauf des
Tages r ärl dem lhnen dieser Bescheid bekannt ge-
geben worden ist.
Bei Zusencfr,rng durch einfachen Brief gilt die Be-
kanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur
Post als benirktr €s sei denn' dass der Bescheid
zu einem späteren Zeitpunkt zug€gangen ist.


